
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt die 
Richtlinie: „Verfahren und Kriterien für die finanzielle Förderung 
entwicklungspolitischer Vorhaben in Siegen“ unter Berücksichtigung folgender 
Änderungen in der neuen Fassung: 
 
 
unter Ziffer 1.1  
Absatz 1 - "... Hilfe zur Selbsthilfe der Menschen in der Dritten Welt und 
Südosteuropa abzielen ..." 
Absatz 3 entfällt 
 
unter Ziffer 2 
Absatz 8 - Vorlage des Verwendungsnachweises und Auswertungsberichtes bis zum 
15. März des folgenden Jahres 
 
 




